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18. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 292 562, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

19. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 830 775, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 

20. Bekanntmachung 

Aufgebote von Sparkassenbüchern 

Die Sparkassenbücher Nr. 300 263 613 und 300 220 373, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, werden 
hiermit für kraftlos erklärt. 

21. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 400 969 812, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

22. Bekanntmachung 

Aufgebote von Sparkassenbüchern 

Die Sparkassenbücher Nr. 301 219 234 und 301 262 456, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, sind 
verloren gegangen. 

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls die Bücher für kraftlos erklärt werden. 

23. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 309 025 542, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 
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24. Bekanntmachung 

Wechsel eines Ratsmitgliedes 

Herr Walter Hülscher, geb. am 23.07.1942, ist am 11.03.2011 verstorben. Er scheidet damit als Vertreter 
des Rates der Stadt Schwerte aus. 

Aufgrund des § 45 Kommunalwahlgesetz wird festgestellt, dass die in der Reserveliste der Freien Demokra-
tischen Partei unter Nummer 3 aufgeführte Frau Susanne Schneider, geb. am 14.03.1967 in Bretten, 
wohnhaft in Schwerte, Eichendorffstr. 17, Nachfolgerin als Ratsmitglied wird. 

Gegen diese Entscheidung kann 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die Entscheidung 
über die Gültigkeit der Feststellung gemäß § 40 Absatz 1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz für 
erforderlich halten. 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Schwerte, 28.03.2011 

Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 

gez. 
Heinrich Böckelühr 

 

 



 

 



 

   

 


	18. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	19. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	20. Bekanntmachung
	Aufgebote von Sparkassenbüchern

	21. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	22. Bekanntmachung
	Aufgebote von Sparkassenbüchern

	23. Bekanntmachung
	Aufgebot eines Sparkassenbuches

	24. Bekanntmachung
	Wechsel eines Ratsmitgliedes


